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Innere Hindenisbegrenzungsfläche

Äußere Hindenisbegrenzungsfläche

Äußere Hindenisbegrenzungsfläche
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Gesamter unterirdischer Einzugsbereich der Brunnen im Ordenswald

Verrohrte Fließgewässer

Vorranggebiet für den Rohstoffabbau gemäß ERP Rhein-Neckar

Suchräume für Kompensationsmaßnahmen

Vervielfältigung für eigene, nicht gewerbliche Zwecke, zugelassen. Vervielfältigung für andere Zwecke, Veröffentlichungen oder
deren Weitergabe an Dritte nur mit besonderer Genehmigung der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

Bestehende Flächen für Kompensationsmaßnahmen

Kultur und FreizeitK+F

Spielplatz

Autobahnen

Bundesstraßen

Land- und KreisstraßenK 9

Antrag auf landesplanerische Stellungnahme ......................

Beschluss der frühzeitigen Beteiligung durch den Stadtrat 20.02.2024

Öffentliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung
Amtsblatt 12 - 2024) 29.02.2024

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 04.03.2024 - 15.04.2024

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 23.02.2024 - 15.04.2024

Abwägungsbeschluss über die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen 27.05.2025

Mitteilung des Abwägungsergebnisses an die Beteiligten ......................

Bescheid über die beantragte landesplanerische Stellungnahme 25.06.2024

Förmliche Beteiligung

Beschluss der förmlichen Beteiligung durch den Stadtrat 27.05.2025

Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung
(Amtsblatt .. - ....) ......................

Förmliche Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ........................-........................

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB ........................-........................

Abwägungsbeschluss über die im Rahmen der förmlichen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen ......................

Mitteilung des Abwägungsergebnisses an die Beteiligten ......................

Feststellung

Stadtratsbeschluss über die Feststellung ......................

Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde gemäß § 6 Abs. 1 BauGB
(SGD Süd)

Zustellung der Genehmigung                      ......................

Genehmigt gemäß § 6 Abs. 1 BauGB
Land Rheinland-Pfalz

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Neustadt a.d. Weinstr., den........................

Ausfertigung

Ausfertigung durch den Oberbürgermeister                     ......................

Neustadt an der Weinstraße
S T A D T V E R W A L T U N G

Marc Weigel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung zur Genehmigung und Wirksamkeit
des FNP   (Amtsblatt .. - ....) gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ......................

Neustadt an der Weinstraße, den ......................
S T A D T V E R W A L T U N G

Marc Weigel
Oberbürgermeister

Hinweis zur Legende
Schraffiert dargestellt werden neue geplante und damit noch nicht genehmigte
Flächenneuausweisungen.

Flächig dargestellt werden auch geplante Flächen, die bereits durch den FNP
2005 bzw. erfolgte FNP-Änderungen genehmigt sind, aber noch nicht
umgesetzt wurden.

Forschung und BildungF+B

BildungB

Hinweis: Geschützte Biotope – Datensatzaufbereitung der Stadt Neustadt an der Weinstraße.
Eigene Verschneidung der amtl. Biotopkartierung aus LANIS, der Grünlandkartierung des LfU
sowie der ergänzenden Biotopkartierung im Rahmen des Landschaftsplans

D

Muß 1

Gei 1

G 1

Grünflächen geplant

Richtfunk mit 200m Schutzkorridor

Geltungsbereiche von FNP Neuaufstellungen im Verfahren, sowie
Bebauungsplanverfahren nach § 13a BauGB, für die eine Berichtigung
notwendig wäre, sofern sie vor der Genehmigung des FNP 2040
wirksam werden würden!

Räumlicher Geltungsbereich des Flächennutzungsplans 2040

Zeichenerklärung
"Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
geändert worden ist".

Flächennutzungsplan 2040
der Stadt Neustadt an der Weinstraße
Entwurf

Art der baulichen Nutzung
(§5 Abs. 2 Nr. 1, BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Wohnbauflächen

Gemischte Bauflächen

Gewerbliche Bauflächen

Sonderbauflächen

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB)

Einrichtungen und Anlagen

Öffentliche Verwaltung

Schule

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen sowie Sportanlagen

Post

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Gesundheitliche Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Bahnanlagen

Umgrenzung von Flächen für den Luftverkehr

Segelfluggelände

Landeplatz

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken (§ 5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4, BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

geplante Wohnbauflächen

geplante gemischte Bauflächen

geplante gewerbliche Bauflächen

geplante Sonderbauflächen

Grünflächen

Flächen für Ver- und Entsorgungsmaßnahmen

Zweckbestimmung bzw. Anlagen und Einrichtungen

Elektrizität

Gas

Abwasser

Abfall

Fernwärme

Wasser (z.B. Pumpanlage, Brunnen, Quellen usw.)

Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Hauptversorgungsleitung oberirdisch (z.B. 110 kv)

Dientleistungszentrum Ländlicher Raum

Technisches Hilfswerk
Straßenmeisterei

DLR

Strm

THW

-E- 110 KV

Parkanlage

Friedhof

Sportplatz

Spielplatz

Golfplatz

Tennisplatz

Schießplatz

Reitplatz

Freibad

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Wasserflächen / Fließgewässer

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft und den Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Überschwemmungsgebiet

Regenrückhaltebecken / Mulden

Dauerkleingärten

R

Steinbruch

Flächen für die Landwirtschaft (Ackerland, Dauergrünland, Rebland und Sonderkulturen)

Flächen für Wald

Aussiedlerhof

Gärtnerei

Wasserschutzgebiet Zone I-III

A

G

Kennzeichnungen
(§ 5 Abs. 3 BauGB)

Nachrichtliche Übernahme / Vermerke
(§ 5 Abs. 4 BauGB)

R

Rechtsgrundlagen

Planersteller:
Fachbereich 2, Stadtentwicklung und Bauwesen
Abteilung 220, Stadtplanung, Stadt Neustadt an der Weinstraße                             Bearbeitungsstand:  28.03.2025

        (redaktionell korrigiert am 22.05.2025)

Sonstige

Tierheim
Landesgartenschau - Gelände

Ü

N Naturschutzgebiet

L Landschaftsschutzgebiet

LB Geschützer Landschaftsbestandteil

ND Naturdenkmale

geplante Flächen für den Gemeinbedarf

Start- und Landebahn

Verkehrsflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Ruhender Verkehr geplanter ruhender Verkehr

Tierheim

LGS - Gelände

Altlasten/ -ablagerungsstellen und Altlastenverdachtsflächen

Flora-Fauna-Habitat (FFH) Gebiete

Vogelschutz (VSG) Gebiete

Biosphärenreservat
Zonen: 1 (Kernzone), 2 (Pflegezone), 3 (Entwicklungszone)

Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt

Ergänzungsstandort Weinstraßenzentrum

Gesetzlich geschütze Biotope

Denkmalzone

Archäologische Fundstelle

Grabungsschutzgebiet

Natur und Landschaft

Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Denkmalschutz- und pflege

BR 1

ND Naturdenkmale als Einzeldenkmal

Zentraler OmnibusbahnhofZOB - geplante, nicht überörtliche Erschließungsstraße
- geplante Wegeverbindungen im Bereich Landesgartenschau

S 1

Photovoltaikanlagen / Agri-PVPV

Großflächiger EinzelhandelEH Baugesetzbuch (BauGB)
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20 Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.
Planzeichenverordnung (PlanZV)
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Brand- und KatastrophenschutzzentrumBKZ

Aufstellung

Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat 30.06.2020

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 17.12.2020
(Amtsblatt 66 - 2020) gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

Verfahren

kommunale und örtliche Hauptverkehrszüge
(ohne weitere Bezeichnung)

A 65

B 39

"Basiskarte: Liegenschaftskarte der Vermessungs-und Katasterverwaltung" vom                    als Plangrundlage23.05.2025

Hindernisbegrenzung - Flugplatz Lachen-Speyerdorf

Grenze zwischen Bestand und Erweiterung

Ökokonten und sonstige laufende Naturschutzmaßnahmen

N
1:10000 im Original

(bei Ausdruck auf DinA0 unmaßstäblich)


